
Berlin/Bonn, 2. März 2021
Bericht 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs und Straßenbauabteilungsleiter  

der Länder (GKVS) am 17./18. März 2021 (Telefon/Videokonferenz) 
 

und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK)  
am 15./16. April 2021 (Telefon/Videokonferenz) 

 
TOP 7.2 Revision Single European Sky (SES)

Technologische Entwicklungen

In der 15. Sitzung des AK Luftverkehr am 28. Januar 2020 wurde das BMVI gebeten,
einen Bericht zum Thema „Integrated CNS“1 in Bezug auf den Single European Sky zu
verfassen. Die CNS-Strategie lehnt sich an den European ATM Masterplan an, der die
technische Entwicklung für die Zukunft fortschreibt.

Mit „Integrated CNS“ wird ein technologisches Konzept bezeichnet, das mit Hilfe von
Satellitendaten in der Lage ist, die Grenzen zwischen den bisher durch konventionelle
CNS-Infrastruktur geprägten und voneinander getrennten Funktionen (Kommunikation,
Navigation und Überwachung) verschwinden zu lassen. „Integrated CNS“ wird sich aus
folgenden Elementen zusammensetzen:

· Global Navigation Satellite System (GNSS) – in Europa ergänzt durch „EGNOS“2

– als unverzichtbares Kernelement für die Schaffung der nachfolgend beschrie-
benen Systeme;

· „Future Communication Infrastructure“ (FCI) für die künftige satellitenbasierte
Kommunikation;

· Satellite Based Augmentation System (SBAS) für die Verbesserung der Positi-
onsbestimmung bei Instrumentenanflügen bis zu CAT I Minimum und Erhöhung
der Integrität der Positionsbestimmung im Reiseflug und Ground Based Augmen-
tation System (GBAS) für Instrumentenanflüge bis zu CAT III;

1 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radarüberwachung). Flugsicherungstechnische Sys-
teme  zur sicheren Durchführung von Flügen
2 EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay Service – Bezeichnung für einen europäischen
Satellitenbasierten (SBAS) Ergänzungsdienst zu Satellitennavigationssystemen  wie u.a. dem US-
amerikanischen GPS oder dem europäischen GALILEO; EGNOS verbessert die Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit von GNSS-Positionsinformationen und liefert gleichzeitig eine entscheidende Integritätsmel-
dung hinsichtlich der Kontinuität und Verfügbarkeit eines Signals. Darüber hinaus überträgt EGNOS auch
ein äußerst genaues universelles Zeitsignal.
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· Automated Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) als Element zur Über-
wachung des Flugwegs und des umgebenden Verkehrs anstelle von radarge-
stützter Überwachung.

Voraussetzungen für die Realisierung der oben geschilderten Pläne sind eine Harmoni-
sierung der Systeme, Interoperabilität und die teilweise noch in der Entwicklung befind-
lichen digitalen Technologien, die die bodengestützte konventionelle CNS-Infrastruktur
ablösen werden. Anbieter dieser Technologien (künftige Aeronautical Data Service Pro-
vider (ADSPs)) werden die daraus resultierenden Daten den Flugsicherungsorganisati-
onen zur Verfügung stellen, welche dann europaweit in Echtzeit über die gleichen In-
formationen über Verkehrsströme, Wetter, Kapazitätsnachfrage usw. verfügen können.
Auf diese Weise wird es möglich, dass die Flugsicherungsorganisationen noch weitge-
hender digitalisiert über die Grenzen ihrer Zuständigkeitsbereiche hinaus zusammenar-
beiten und Kapazitätsengpässe mit dieser Technologie effektiver beseitigt werden kön-
nen.

Überarbeiteter SES-Vorschlag

Nach der 16.  Sitzung des AK Luftverkehr legte  die Europäische Kommission am 22.
September  2020  die  Gesetzesvorschläge  zur  Änderung  des  bestehenden  SES-
Rechtsrahmens  vor.  Im  Rahmen  der  Deutschen  EU-Ratspräsidentschaft  fand  in  fünf
Sitzungen der Ratsarbeitsgruppe Luftverkehr eine erste Aussprache der Mitgliedstaaten
zu allen Themenkomplexen des umfassenden und komplexen neuen Regelungswerks
statt. Auf Basis dieser Aussprache erstellte die deutsche Ratspräsidentschaft ein Do-
kument, das die Positionen der Mitgliedstaaten zum Vorschlag der Kommission wieder-
gibt und Grundlage für eine Orientierungsaussprache während der informellen Video- 
konferenz der Verkehrsminister am 8. Dezember 20203 war. 

Die Debatte zeigte, dass die Ziele der Überarbeitung des bestehenden Rechtsrahmens 
grundsätzlich breite Unterstützung finden. Gleichzeitig wurde aber auch erhebliche Kri-
tik an einigen Aspekten der Änderungsvorschläge der Europäischen Kommission geübt.
Die Orientierungsaussprache lieferte daher wichtige Anhaltspunkte für die weiteren Be-
ratungen zu den Gesetzgebungsvorschlägen zum einheitlichen europäischen Luftraum, 
die unter portugiesischer Ratspräsidentschaft fortgesetzt werden. 

 

3 Weitere Informationen zur informellen Videokonferenz der Verkehrsminister, sowie der Link zu dem
Präsidentschaftsdokument finden sich auf der Website des Rates der Europäischen Union.
(https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2020/12/08/)


